
1. Allgemeines

Für alle Angebote von und Verträge mit 
der OTIS GmbH (im Folgenden: Unternehmer) 
gelten die nachstehenden Bedingungen, die 
auch für alle nachfolgenden Angebote und 
Verträge Gültigkeit haben.

2. Angebot und Annahme

2.1 Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn an 
den Unternehmer oder seine Vertreter gerichte-
te Aufträge von der Unternehmenszentrale des 
Unternehmers schriftlich bestätigt worden sind. 
Bei Instandsetzungsarbeiten ist eine solche Be-
stätigung nicht erforderlich.

2.2 Die in den beigefügten Unterlagen oder 
sonst in Katalo gen, Prospekten, Rundschreiben, 
Anzeigen, Abbildungen, Preis  listen usw. mit-
geteilten Beschreibungen und Angaben über 
Preise, Gewichte, Maße, Leistungen, Energie-
verbrauch o. ä. sind nur unter Berücksichtigung 
der DIN-Toleranzen verbindlich.

3. Leistungsumfang

3.1 Der Umfang der Lieferungen und Leistun-
gen des Unternehmers ergibt sich aus seiner 
Auftragsbestätigung. Der Unternehmer behält 
sich vor, Konstruktionsänderungen und sonstige 
technische Verbesserungen und Anpassungen 
an angebotenen oder bestellten Anlagen bis zur 
Fertigstellung ohne vorherige Zustimmung des 
Bestellers vorzunehmen, sofern Qualität, Leis-
tung oder sonstige technische Daten dadurch 
nicht verschlechtert werden.

3.2 Nach Vertragsabschluß legt der Unterneh-
mer die Pläne der Anlage dem Besteller zur 
Prüfung und schriftlichen Genehmigung vor. Der 
Besteller stellt sicher, dass alle von ihm gemäß 
der dem Angebot beigefügten Leistungsab-
grenzung und der Pläne zu erbringenden Vor-
aussetzungen und/oder Leistungen pünktlich, 
ordentlich sowie den vertraglichen Vereinbarun-
gen entsprechend bereitstehen bzw. erbracht 
sind. Der Besteller hat rechtzeitig sämtliche bau-
lichen und anderen Genehmigungen zu bewir-
ken und die Kosten hierfür zu tragen. Der Bestel-
ler ist verpflichtet, den Unternehmer rechtzeitig 
auf Gebäudeteile und Materialien hinzuweisen, 
die im Sinne der Gefahrstoffverordnung belastet 
sind und mit denen der Unternehmer in Berüh-
rung kommt. Erfolgt die Information erst nach 
Angebotsabgabe und/oder Vertragsabschluß, 
hat der Besteller alle diesbezüglichen Mehr-
kosten zu tragen, beispielsweise für notwendige 
Schutzmaßnahmen und Materialentsorgung. So-
fern der Besteller die vom ihm zu verantworten-
den gesetzlichen oder vertraglichen Bedingun-
gen für ein sicheres Arbeiten nicht herstellt und/
oder für die Dauer der Montage aufrecht erhält, 
ist der Unternehmer nach einmaligem schriftli-
chem Hinweis an den Besteller oder den Vertre-
ter des Bestellers vor Ort berechtigt, die Monta-
gearbeiten mit sofortiger Wirkung so lange zu 

unterbrechen bzw. erst (wieder) zu beginnen, 
bis ein den Regeln der Arbeitssicherheit ent-
sprechender Zustand vom Besteller hergestellt 
wurde. Die eventuell so verursachten Zeiten der 
Montageverzögerung verschieben das verein-
barte Fertigstellungsdatum und gelten als vom 
Besteller zu vertreten. Alle hierdurch entstande-
ne Mehrkosten hat der Besteller zu tragen.

3.3 Auflagen der Genehmigungsbehörde wer-
den berücksichtigt, wenn sie dem Unternehmer 
rechtzeitig bekannt gegeben und von diesem 
mit Preisangabe schriftlich bestätigt werden.

4. Fristen und Termine

4.1 Verbindlich vereinbarte Liefer- und Leis-
tungsfristen beginnen mit dem Tag, an dem 
Übereinstimmung über alle Fragen des Auf-
trages zwischen dem Unternehmer und dem 
Besteller schriftlich herbeigeführt ist und die 
schriftliche(n) Genehmigung(en) des Bestellers 
gem. Ziffer 3.2. vorliegt(en).

4.2 Die Einhaltung aller Termine setzt voraus, 
dass der Besteller die vereinbarten Zahlungs-
bedingungen einhält und seine sonstigen Ver-
pflichtungen, insbesondere nach Ziffer 3.2. und 
3.3., erfüllt.

4.3 In Fällen höherer Gewalt (einschließlich 
einer pandemischen Lage), bei Maßnahmen im 
Rahmen von Arbeitskämpfen sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb 
des Einflussbereiches des Unternehmers lie-
gen, ist der Unternehmer berechtigt, die Liefer-, 
Montage- bzw. Fertigstellungsfrist angemessen 
zu verlängern oder nach seiner Wahl vom Ver-
trag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn derarti-
ge Umstände bei Lieferanten oder Nachunter-
nehmern des Unternehmers eintreten.

4.4 Wird der Versand oder die Montage auf 
Wunsch des Bestellers oder aus Gründen, die 
dieser zu vertreten hat, verzögert, so werden 
dem Besteller ab dem Beginn der Kalenderwo-
che, die nach dem vereinbartem Liefertermin 
folgt, die durch die Lagerung entstandenen Kos-
ten, bei Lagerung im Werk des Unternehmens 
mindestens jedoch 0,5 % des Auftragswertes für 
jeden Monat berechnet. Dem Besteller bleibt es 
unbenommen, einen geringeren Schaden des 
Unternehmers nachzuweisen; dem Unternehmer 
bleibt es unbenommen, einen höheren Schaden 
nachzuweisen.

5.  �Gefahrenübergang, Entgegennahme und
Abnahme

5.1 Die Gefahr des Untergangs, Verlustes oder 
der Beschädigung geht mit der Einlagerung auf 
der Baustelle oder mit dem Einbau (je nach- 
dem, was zeitlich früher erfolgt) auf den Auf-
traggeber über. Bei einer vom Auftraggeber 
verursachten Leistungsunterbrechung geht die 
Gefahr bereits ab diesem Zeitpunkt auf den Auf-
traggeber über.

5.2 Die Anlage gilt als abgenommen, wenn die 
Abnahme durch eine zugelassene Überwach
ungsstelle erfolgt ist, spätestens jedoch, wenn der  
Unternehmer die vertragsgemäße Herstellung 
der Anlage gegenüber dem Besteller anzeigt 
und der Besteller nicht innerhalb von 14 Tagen 
ab Zugang der Anzeige unter begründeter Dar-
legung seiner Beanstandung widerspricht.

6. Preise

Die in der Auftragsbestätigung angegebenen 
Preise sind Pauschalpreise und gelten frei Ver-
wendungsstelle. Zu den Preisen kommt die Um-
satzsteuer gemäß UStG in der jeweils geltenden 
Fassung hinzu. Soweit § 13 b UStG zur Anwen-
dung kommt, ist der Leistungsempfänger (Be-
steller) Steuerschuldner.

7.  �Zahlungsbedingungen und SEPA-Last-
schriftmandat

7.1 Soweit in der Auftragsbestätigung des Un-
ternehmers nicht anders vermerkt, sind Zahlun-
gen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des 
Unternehmers wie folgt zu leisten: 
– �30 % Anzahlung bei Auftragsbestätigung

durch den Unternehmer bzw. (sollte keine Auf-
tragsbestätigung erfolgen) bei Vertragsschluss
nach entsprechender Rechnungslegung.

–  �Weitere Abschlagszahlungen in Höhe der er-
brachten Leistungen auf Anforderung des
Unternehmers. Als erbrachte Leistung gilt
auch das im Werk gefertigte, versandbereite
oder ausgelieferte, aber noch nicht eingebau-
te Material.

–  �Die Schlusszahlung wird fällig mit Überga-
be der Konformitätserklärung im Rahmen
der Inverkehrbringung. Sollte die Inverkehr-
bringung nicht möglich sein, weil bauseitige
Mängel festgestellt wurden, wird die Schluss-
zahlung bereits mit der Fertigstellung der An-
lage fällig.

Bei Beauftragung mehrerer Anlagen gelten 
diese Zahlungsbedingungen getrennt für jede 
Anlage.

7.2 Außerdem kann der Unternehmer im Ver-
zugsfall verlangen, dass der Besteller in Höhe 
sämtlicher fälliger Rechnungsforderungen (auch 
aus anderen Verträgen) und des gesamten of-
fenen Auftragswertes dem Unternehmer die 
selbstschuldnerische, unwiderrufliche Bürg-
schaft unter Verzicht auf die Einreden gemäß 
§§ 770/771 BGB einer deutschen Aktiengroß-
bank oder öffentlichen Sparkasse beibringt.

7.3 Vorbehaltlich der Geltendmachung eines 
weiteren Schadens ist der Unternehmer im Falle, 
dass der Besteller mit seinen Zahlungsverpflich-
tungen – auch aus anderen mit dem Unterneh-
mer bestehenden Verträgen – hinsichtlich Zin-
sen, Kosten und Hauptforderung in Verzug gerät 
oder die Bankbürgschaft gem. Ziff. 7.2 nicht bei-
bringt, berechtigt,
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–  �Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu bean-
spruchen,

–  �weitere Lieferungen zu verweigern und ver-
einbarte Liefertermine angemessen hinaus-
zuschieben, bis die rückständigen Beträge
– auch aus anderen Verträgen – insgesamt
bezahlt sind oder die Bankbürgschaft vorliegt.

7.4 Die Aufrechnung seitens des Bestellers ist 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenforderungen zulässig. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller 
nur gem. Ziff. 9 dieser Bedingungen zu. Ein 
Zurückbehaltungsrecht wegen Ansprüchen  
aus anderen Vertragsverhältnissen ist ausge-
schlossen.

7.5 Die Zahlungen des Bestellers können per 
Lastschrift aufgrund eines an den Unternehmer 
durch den Besteller schriftlich erteilten SEPA-
Lastschriftmandates erfolgen. Der Besteller 
hat dabei auf die vollständigen und richtigen 
Angaben zu achten. Im Falle eines SEPA-Last-
schriftmandates kündigt der Unternehmer 
dem Kunden spätestens 5 Kalendertage vor 
der Fälligkeit der Zahlung mittels SEPA-Basis-
lastschrift den Lastschrifteinzug (zum Beispiel 
durch Rechnungsstellung) an. Falls die Fällig-
keit auf ein Wochenende oder Feiertag (kein 
Banktag) fällt, wird der angekündigte Betrag 
am nächsten Banktag abgebucht. Bei Ertei-
lung eines SEPA-Lastschriftmandates geht der 
Unternehmer davon aus, dass der Besteller 
der Kontoinhaber der in dem SEPA-Lastschrift-
mandat angegebenen Bankverbindung ist.  
Der Besteller haftet gegenüber dem Unterneh- 
mer für sämtliche Schäden, die aus einer  
rechtswidrigen beziehungsweise fehlerhaften 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates ent
stehen.

8. Eigentumsvorbehalt

Der Unternehmer behält sich das Eigentum an 
sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur 
Zahlung seiner sämtlichen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung einschließlich aller Neben-
forderungen vor.

9. Rechte wegen Mängel

9.1 Angaben des Unternehmers über Kraftbe-
darf, Geschwindigkeit und Leistung der Anla-
gen gelten als erfüllt, wenn Abweichungen nicht 
mehr als + 10 % betragen.

9.2 Mängelansprüche des Bestellers verjähren 
2  Jahre nach Abnahme oder deren Surrogat 
(z. B. Beginn der vorgesehenen Nutzung). Etwai-
ge Mängel sind dem Unternehmer unverzüglich 
anzuzeigen; der Besteller hat dem Unternehmer 

ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Mängel-
beseitigung zu geben. Im Übrigen gilt folgen-
des:
a) �Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach

Wahl des Unternehmers entweder aus
zubessern oder durch neue zu ersetzen, deren 
Brauchbarkeit innerhalb der Verjährungsfrist
für Mängelansprüche vom Tage der Abnah-
me an gerechnet, infolge eines vom Besteller
nachzuweisenden, vor dem Gefahrübergang
liegenden Umstandes, insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien,
mangelhafter Fabrikation oder mangelhafter
Montage erheblich beeinträchtigt ist.

b)  �Die Haftung für Mängel und Schäden bei
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwen-
dung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetrieb-
setzung durch den Besteller oder durch Drit-
te, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung oder Bedienung,
mangelhafter Bauarbeiten oder sonstigen,
den Betrieb der Anlage beeinträchtigenden
Einflüssen (sofern sie nicht auf Verschulden
des Unternehmers zurückzuführen sind) ist
ausgeschlossen.

c)  �In allen Fällen muss dem Unternehmer Nach-
besserung gestattet werden; hierfür, für die
dem Unternehmer notwendig erscheinende
Änderung und für die Lieferung von Ersatzstü-
cken, ist ihm angemessene Zeit und Gelegen-
heit unentgeltlich zu gewähren.

d) �Der Besteller hat die ihm obliegenden
Vertragspflichten, insbesondere die verein-
barten Zahlungsbedingungen einzuhalten.
Bei Geltendmachung von Mängelrügen ist
der Besteller zur Rückhaltung der Vergütung
nur in einem Umfang berechtigt, der in einem
angemessenen Verhältnis zu den aufgetrete-
nen Mängeln steht.

9.3 Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom 
Vertrag ist in dem Fall des Vorliegens eines 
Sachmangels ausgeschlossen.

10.  �Wirksamkeit des Vertrages und Rücktritt
des Bestellers und sonstige Haftung des
Unternehmers

10.1 Angebote von OTIS stehen unter der Be-
dingung, dass der Angebotsempfänger nicht in 
MK Denial (www.mkdenial.com) gelistet ist. Soll-
te der Angebotsempfänger zu einem späteren 
Zeitpunkt in MK Denial gelistet werden, ist OTIS 
berechtigt, den Vertrag außerordentlich und 
fristlos zu kündigen.

10.2 Der Besteller kann vom Vertrag zurück-
treten, wenn dem Unternehmer die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmög-
lich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des 
Unternehmers. Tritt Unmöglichkeit während des 
Annahmeverzuges des Bestellers oder durch 

Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser 
zur Gegenleistung verpflichtet.

11. Haftung

Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, 
alle weiteren, über die in Nr. 9 und Nr. 10 hin-
ausgehenden vertraglichen und deliktischen An-
sprüche des Bestellers. Für Schäden, die nicht 
am Liefergegenstand selbst entstanden sind 
(insbesondere Folgeschäden und Verzugsfolge-
schäden) haftet der Unternehmer nur in Fällen 
von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei schuld-
hafter Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit, bei Mängeln, die der Unternehmer 
arglistig verschwiegen hat oder in Fällen zwin-
gender Haftung nach dem Produkthaftungs
gesetz.

12. Vorzeitige Vertragsauflösung

Bei einer vorzeitigen Vertragsauflösung aus 
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, ist 
der Unternehmer berechtigt, ohne Nachweis 
Stornierungskosten in Höhe von 10 % der Brut-
to-Auftragssumme (einschl. Umsatzsteuer) in 
Rechnung zu stellen, falls nicht ein höherer Scha-
den des Unternehmers nachgewiesen wird oder 
der Besteller nachweist, dass ein niedrigerer 
Schaden des Unternehmers entstanden ist.

13. Abtretung

Der Besteller darf die sich aus dem Vertrag un-
mittelbar oder mittelbar ergebenden Ansprüche 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Unterneh-
mers an Dritte nicht abtreten.

14. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmers 
(Berlin-Reinickendorf), d. h. je nach sachlicher 
Zuständigkeit das Amtsgericht Wedding bzw. 
das Landgericht Berlin.

15. Teilweise Unwirksamkeit

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen 
(oder Teile einer Bedingung) unwirksam oder 
nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der 
übrigen Bedingungen (bei Teilunwirksamkeit 
einer Bedingung die Gültigkeit des übrigen Be-
dingungsinhaltes) nicht. Anstelle der unwirksa-
men oder nichtigen Bedingung tritt eine solche, 
die wirksam ist und dem mit der unwirksamen 
oder nichtigen Bedingung angestrebten wirt-
schaftlichen Zweck am nächsten kommt.


